
GARTENSTADTHAAN 
DIE BÜRGERMEISTERIN 

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 

Lfd• Nr• (wird von 20-1 vergeben) 

Antragsteller: 

Amt+ Name 
Amt 20, Esser Datum: 11.10.2023 

Produkt: 160110 

Sachkonto: 403200 

Bezeichnung: Hundesteuer 

Jahr alt 

2024 300.000 

2025 305.000 

2026 310.000 

2027 310.000 

neu Differenz 

330.000 +30.000

340.000 +35.000

345.000 +35.000

350.000 +40.000

Begründung: Die Erhöhung zum 01.01.2024 sieht folgende Beträge vor:

2017-2023 ab 2024 

ein Hund 120 € 144 € 

zwei Hunde 144€ 180€ 

drei und mehr Hunde 168 € 216 € 

Ausgehend von rd. 2400 angemeldeten Hunden in der Stadt Haan können mind. 58.272 € insgesamt 

höhere Steuereinnahmen eingeplant werden. Der für 2023 erwartete Ertrag in Höhe von 295 TEUR 

wird voraussichtlich nicht erreicht werden können. Aufgrund der bisherigen Veranlagungen wird mit 

einem Aufkommen von rd. 275 TEUR gerechnet. Ausgehend von dieser Summe kann für das Jahr 

2024 eine Ansatzsteigerung auf 330.000 € an Hundesteuererträgen veranschlagt werden. Darüber 

hinaus ist für das Jahr 2024 eine Hundezählung (die letzte fand 2017 statt) geplant. In der Regel 

decken die zusätzlich erwirtschafteten Steuern im ersten Jahr die Kosten der Hundezählung. Ab dem 

Jahr 2025 wird dann mit höheren Erträgen gerechnet. 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

r;J. tat-
Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:
,:;%,. - Zo/ 

c:::> in Änderungsliste.xlsx erfasst: J/ 
/A,' 

q in H+H eingeplant 1/i3















GARTENSTADTHAAN 
DIE BURGERMEISTERIN 

/ 

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 

Lfd. Nr• (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: 
65 Gebäudemanagement 

Amt+ Name 
Datum: 20.10.2023 

Produkt: 030300 

Sachkonto: 785100 lnv.Nr. 65019004 

Bezeichnung: Gesamtschule Hochbaumaßnahmen 

Jahr alt neu 

2024 400.000,00 0,00 

2025 Ansatz alt ,qns-:1tz n2u 

2026 ,L\nsatz alt .L\nsatz neu 

2027 i�nsatz :ilt ;.\.nsatz neu 

Differenz 

-400.000,00

Diff2r211z +/-

Differenz+/-

Differenz+/-

Begrundung. B;tre "-a.:;-an Cl" r1a,-'nfo:ap� -/ e·r•l-" �··--a:1=> 1
( ··, =r·1uc. ß,c,arL··,--1,111,7 ·:,·1 -· cl;·� ·'nsa·-�nd 0 ··11n-:; e.·r n • 1 „ l1c7,_J, ..J _ _  J 'n--·•lll , .__, ,_1'...I.)'.) ....., ...... 1,,_il, . .,._ _,,, 111\ ... :,!�1 ,!_ ,-\1 -LL,:i ._1 _1 -,._ ,. 

Die Maßnahme wird derzeitig nicht umgesetzt. Die Planungskosten sind daher aus dem 

Haushaltsplan 2024 zu streichen. 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

� /.J,./o. :;,J , i's. ; 3Jk,.,r-
L7 A�1.- l:{"c, 6 -2-

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 1 .11.2023 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1: c:> in Änderungsliste.xlsx erfasst:
v - ZJ c:> in H+H eingeplant 14° J

/zJ 
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efit,P4A
TrE\STADTHAAN

3IE 3LHGEVEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Amt 66 - Hofmann Datum: 07.11.2023

Produkt: 110220

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt) — Sonst. Dienst-
leistungen Dritter

Jahr alt neu Differenz

2024 30.000,00 € 49.100,00 € 19.100,00 €

2025 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

2026 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

2027 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +if-

Begründung: ren Sienachfolgendein g,2kraftigepf ndulfurdleAtisabanderungH

Anpassung an das Ausschreibungsergebnis. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

Dezernatsleitung:

/

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: n> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

i=> in H+H eingeplant I



GA TENSTADTHAAN
DIE BLRGEMEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
20 Abel Datum: 25.10.2023

Amt + Name

Produkt: 130200

Sachkonto: 432120

Bezeichnung: Nutzungsgebühr Infrastruktur

Jahr alt neu Differenz

2024 130.000 Ansatz neu Differenz +/-

2025 130.000 191.660 + 61.660

2026 130.000 191.660 + 61.660

2027 130.000 191.660 + 61.660

Begründung: [te tragen Sie nachtolgend eine aussa Yekräfti Je Be ründung für die Ansatzänderung eir

In 2024 liegen die Gebühren bei 130.000 €, da hier in der Kalkulation Überschüsse aus Vorjahren
in Höhe von 61.659 € gebührenmindernd berücksichtigt wurden. Die Überschüsse werden als
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten separat berücksichtigt. lnsgesamt ergeben sich
damit Erträge in Höhe von 191.660 €, die in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

Ob auch in 2025 ff Überschüsse gebührenmindern einkalkuliert werden und es somit wieder zu
einer Verschiebung innerhalb der beiden Positionen kommt, bleibt der Gebührenkalkulation 2025
vorbehalten.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: => in Änderungsliste.xlsx erfasst:

1=> in H+H eingeplant
6f)



14FR,Agot
9/ TE\STADTHAAN

DIE 3URGERMEISTERIR

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

65 - Gebäudemanagement Datum: 14.11.2023

Produkt: 100400

Sachkonto: 542210

Bezeichnung: Mieten & Pachten städt. Unterkünfte

Jahr alt neu Differenz

2024 225.900 441.300 215.400

2025 214.060 214.060 0,00

2026 84.640 84.640 0,00

2027 84.640 84.640 0,00

Begründung: BiLe tragen Sie nachfolgend eine aüssagekräftige Begründung fur die Ansatzänderung ein.

Mit Dringlichkeitsentscheidung vom 13.11.2023 stimmten die Fraktionsvorsitzenden mehrheitlich
der Anmietung bzw. Ertüchtigung von Interims-Unterkünften für Geflüchtete aufgrund der
angespannten Flüchtlingssituation zu. Zu den Details wird auf die Informationsvorlage für den
SIGA am 16.11.2023 verwiesen (50/030/2023). Hierfür ist die Bereitstellung von zusätzlichen
Haushaltsmitteln in 2024 für die Anmietung weiterer Räumlichkeiten in der Unterkunft
Dieselstraße 16, sowie die Neuanmietung einer Unterkunft auf der Landstraße in Haan.

Dezetn4sleitung: Amtsleitung:

?4
iesi4A

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

j20-1: '=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

,=> in H+H eingeplant,=> in H+H eingeplant
- A744

/11



GATE\STAITHAAN
DIE 3URGEMEISTEI\J

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
32-2 Braun Datum: 23.11.2023

Amt + Name

Produkt: 020110

Sachkonto: 783120

Bezeichnung: Al lg. Ordnungsangelegenheiten.Erwerb/Maschinen Fahrzeuge > 800 €

Jahr alt neu Differenz

2024 Ansatz alt 70.000 70.000

2025 Ansatz a it Ansatz neu Differenz +/-

2026 Ansatz ail: Ansatz neu Differenz -i-j_

2027 Ans tz neu Differenz ,

Begründung: Bitte tramp Sie nachfol.gend eine aussggekräftige Begründung für die Ansatzäncieruragein.

Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für Amt 32-2.

Dezernatpleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: 1=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

c> in H+H eingeplant (IZZ,7 (too!! eik,,,„411e,./M..zev 27-Z



GATENSTADTHAAN
DIE aLRGERMEISTEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Herr Skroblies, Amt 32-2 Datum: 23.11.2023

Produkt: 020230 - Kirmes

Sachkonto: Investiv

Bezeichnung: Bau einer neuen Trafostation am Rathaus

Jahr alt neu Differenz

2024 0 VE 356.000 € VE 356.000 €

2025 0 356.000 € 356.000 €

2026 Ansatz alt Differenz

2027 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

Begründung: Westnetz teilte mit, dass die feste Trafostation am Rathaus

marode ist und aus Sicherheitsgründen dringend erneuert werden muss.

In einer Hälfte der Station befinden sich die Anschlüsse, Übergaben und

die Technik zur Weiterleitung der Stromversorgung in das Kirmesnetz. In

der anderen Hälfte befindet sich die Technik für das öffentlich Netz.

Hierzu hat Westnetz ein Festpreisangebot (sh. Anlage) vorgelegt. Der

Auftrag muss im Jahr 2024 erteilt werden. Die Baumaßnahme ist im

Frühjahr 2025 geplant, um eine rechtzeitige Fertigstellung vor der
Kirmes 2025 zu gewährleisten.

Aufgrund der hohen Kosten soll noch nach Alternativen gesucht

werden. Hierzu soil nochmal das Gespräch mit dem Kirmeselektriker

und Westnetz gesucht werden. Der Termin steht aber noch nicht fest.

Es handelt sich um eine investive Maßnahme, welche durch

Abschreibung und Verzinsung über die Gebühren refinanziert wird.

Die Baumaßnahmen müssen vor der Kirmes 2025 beendet sein.



Dezernatsleitung:

GATE\STADTHAAN
11E BÜRGERME1STEIN

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vie len Dank!

20-1: m> in Änderungsliste.xisx erfasst:

i=> in H+H eingeplant (otozio,g1342) 321z9oeu

Inn 12-..tito.A...) •

2.6
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31

STAJTHAAN
BÜRGEN/E1STEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Herr Skroblies, Amt 32-2 Datum: 23.11.2023

Produkt: 020230 - Kirmes

Sachkonto: lnvestiv

Bezeichnung: Erdung mobile Trafostationen

Jahr alt neu Differenz

2024 o 15.000 € 15.000 €

2025 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

2026 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

2027 Ansatz alt Ansatz neu Diffe enz +/-

Begründung: Der zuständige Kirmeselektriker teilte mit, dass seitens des

Stromversorgers Westnetz eine Erdung der fünf mobilen Trafostationen
ab 2024 Pflicht wird. Ansonsten erfolgt kein Anschluss mehr. Künftig
müssen mithin feste Standorte auf stAischem Grund als Aufstellort
gesucht werden. Dort wird in der Erde ein Stahlring mit einem Erdanker

in der Erde um die Station herum gebaut.

Es handelt sich um eine investive Maßnahme, welche durch

Abschreibung und Verzinsung über die Gebühren refinanziert wird.

Amt 66 hat die Kosten auf 3.000 € je Station, mithin 15.000 € geschätzt.

Die Baumaßnahmen müssen vor der Kirmes 2024 beendet sein.



Dezernatsleitung:

GARTENSTADTHAAN
DIE 3ÜRGERVEISTEI

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: i=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

n> in H+H eingeplant 010230,. gfi42o 32ZP/002
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3ATE
DI

NSTA THAAN
RVIEISTEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 60, Duske Datum: 22.11.2023

Produkt: Produkt-Nr 011200. 681100 (00Z.700,4)

Sachkonto: Sachkonto-Nr.

Bezeichnung: Investitionszuweisungen vom Land

Jahr alt neu Differenz

2024 104.000,00 € 40.000,00 €
—

- 66.000,00 €_

2025 0,00 € 176.000,00 € + 176.000,00 €

2026 Ansatz arc Ansatz neu Differenz +/-

2027 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/-

Begründung:

Für 2023/2024 lag ein Förderbescheid zur Erneuerung der Wasserleitung des Kleingartenvereins
vor. Die Maßnahme hat sich auf Grund der aktuellen Baupreissteigerung extrem verteuert, so
dass eine Finanzierung mit den zugesagten Fördermitteln nicht mehr möglich ist.

Daher wurde für 2024 ein neuer Förderantrag mit einer aktuellen Kostenschätzung gestellt.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:
r

KA, 7A/,zt.r- oriS

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: i=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

,=> in H+H eingeplant
/ 11
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GA\TE\STADTHAAN

IJJE BLAGEVEISTEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. (wird von 20:1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 60, Duske Datum: 28.11.2023

Produkt: Produkt-Nr: 011200. 785200 (4 t- 0t2

Sachkonto: Sachkonto-Nr.

Bezeichnung: Tiefbaumaßnahmen

Jahr alt neu Differenz

2024 71.000,00 € 0,00 € - 71.000,00 €

2025 0,00 € 126.000 € + 126.000 €

2026 Ansatz alt Ansatz neu Differenz

2027 Ansatz ait Ansatz neu Differenz +/-

Begründung:

Für 2023/2024 lag ein Förderbescheid zur Erneuerung der Wasserleitung des Kleingartenvereins
vor. Die Maßnahme hat sich auf Grund der aktuellen Baupreissteigerung extrem verteuert, so
dass eine Finanzierung mit den zugesagten Fördermitteln nicht mehr möglich ist.

Daher wurde für 2024 ein neuer Förderantrag mit einer aktuellen Kostenschätzung gestellt.

Ein Teil der bisher benötigten Mittel war bereits im Haushalt 2023 bereit gestellt und kann nach
2024 und 2025 übertragen werden, so dass 2024 keine neuen Mittel benötigt werden.

Dezernatsleitung:

( ja r C—e

Amtspng:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: => in Änderungsliste.xlsx erfasst:

.> in H+H eingeplant
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GARTE \ STADTHAAN
DIE BURGERMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
WLKSTA Datum: 29.11.2023

Amt + Name

Produkt: 040400

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Sonst. Dienstleistungen Dritter

Jahr alt neu Differenz

2024 95.000 50.000 -45.000

2025 95.000 50.000 -45.000

2026 95.000 50.000 -45.000

2027 95.000 50.000 -45.000

Begründung:

Der WLKSTA spricht sich für eine Einsparung i.H.v. 45.000 € beim städtischen Zuschuss für das
jährliche Konzert auf dem Karl-August-Jung-Platz aus.

Alternativ sollen Spenden aquiriert werden und eine günstigere Alternative, z.B. Musikcorps der
Bundeswehr, gesucht werden.

Dezernatsleitung: ,

4. i

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

2U-1: 1=2' in Anderungsliste.xisx ertasst:

.> in H+H eingeplant oJ

z 3
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GATE STA3THAAN
DIE 3ÜGE%EISTEA

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Amt 50, Michael Schneider Datum: 01.12.2023

Produkt: 050300

Sachkonto: 448100

Bezeichnung: Erstattung vom Land

Jahr alt neu Differenz

2024 595.000 697.000 + 102.000

2025 623.000 711.900 + 88.900

2026 640.000 725.900 + 85.900

2027 651.000 739.900 + 88.900

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der Bund und das Land tragen ca. 70 Prozent der Kosten für den Unterhaltvorschuss. Aufgrund
der Steigerung der Transferaufwendungen wegen der Anhebung des Mindestunterhaltes ab
2024, dieses abgebildet im Produkt 050300, Produktkonto 533910, ergibt sodann auch eine
Steigerung der Erstattungen von Bund und Land.

Dezernatsleitung: Amtsleitun

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschriebefrbis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ,=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

i=> in H+H eingeplant 4
Z3



HFRt*.e
GATE\STAITHAAN

IJE BUGEMEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Michael Schneider, Amt 50 Datum: 01.12.2023

Produkt: 050300

Sachkonto: 533910

Bezeichnung: Sozialtransferaufwand

Jahr alt neu Differenz

2024 850.000 997.000 + 147.000

2025 870.000 1.017.000 + 147.000

2026 890.000 1.037.000 + 147.000

2027 910.000 1.057.000 + 147.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung fur die Ansatzänderung ein.

Aufgrund der Mindestunterhaltsverordnung für das Jahr 2024 vom 29.11.2023 wurde der
Mindestunterhalt und damit auch der Leistungsbetrag für den Unterhaltsvorschuss
(Mindestunterhalt minus Kindergeld) für die Altergruppe

0-5 Jahre von derzeit 187 € auf 230 €,

6-11 Jahre von derzeit 252 € auf 301 €,

12-17 Jahre von derzeit 338 € auf 395 €

noch oben korrigiert worden.

Mit einer solchen Steigerung konnte das Fachamt 50 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung,
auch und gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Bundes- und des Landeshaushaltes, nicht
rechnen. Aufgrund der Steigerung der Unterhaltsvorschussleistungen, verändert sich sodann
auch der Ertrag im Produkt 050300 Produktsachkonto 448100.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:



GATE
3

\ STAJTHAAN
E 3ÜGEMEISTEI\

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: 1=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:
01-

,=> in H+H eingeplant
2.2







GARTENSTADTHAAN
DIE BLRGERIV1EISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
40 Franz

Schülerbeförderungskosten Datum: 20.12.2023

Produkt: 030110/030120/030130/030140/030150/030400/030800

Sachkonto: 529110

Bezeichnung: Schülerbeförderungskosten

Jahr alt neu Differenz

2024 349.151 452.283 103.132

2025 366.609 420.864 54.255

2026 384.937 420.864 35.927

2027 398.598 420.864 22.266

Begründung: Bitte tragen Sie nachfoleend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Die Preisanpassung für das Jahr 2024 wurde vom VRR inzwischen mit 9,4 % sehr hoch
angekündigt. Hinzu kommt es nach nach aktuellem Stand zur lnanspruchnahme der
Revisionsklausel, festgeschrieben im Vertrag zwischen VRR, Rheinbahn und Schulträger, die dann
greift, wenn die prozentuale Differenz zwischen Veränderung von Schülerzahlen und Ticket-
lnhaber_innen bei mehr als 10% liegt. Nach aktueller Schätzung erfolgt damit eine weitere
Erhöhung von knapp 12 %, rückwirkend ab Beginn des laufenden Schuljahres 2023/24. Durch die
wesentlich längere Schließung der Sporthalle Bollenberg fallen darüber hinaus deutlich höhere
Kosten für die lnanspruchnahme eines Schulbusses an.

Dezernajsleitung: Amtsleitung:

Sciwyu

Veränderuresantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: => in Änderungsliste.xisx erfasst:

i=> in H+H eingeplant
a_7/

7 Z.9



GATE\STAITHAAN
DIE 3LJGEN/EISTEI\

Schulen PSK

Ansatz 2024
Neu

Ansatz 2025 Neu

GB 030110.529110 37.060 £ 18.083 €

GM 030120.529110 7.666 £ 7.572 £

GD 030130.529110 66.035 € 65.972 £

GU 030140.529110 23.529 € 23.403 €

GG 030150.529110 12.015 € 11.952 €

GY 030400.529110 152.943 € 147.021 €

GE 030800.529110 153.035 € 146.861 €



GATE\STAITHAAN
DIE BÜRGEMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

20-1 Herr Büsselmann Datum: 15.01.2024

Produkt: alle Produkte

Sachkonto: 50xxxx

Bezeichnung: Personalaufwendungen

Jahr alt neu Differenz

2024 31.942.056 31.696.383 -245.673

2025 32.401.303 32.219.041 -182.262

2026 33.048.603 32.932.014 -116.589

2027 33.513.896 33.465.345 -48.551

Begründung: r2en 5ie nachfol.gend eine aussagekrä .. für CH2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ein.

Korrektur der Personalaufwendungen

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

,
y (e://

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: .> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

=> in H+H eingeplant
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3ATE\STAJTHAAN
DIE 3:JRG.EMEISTERI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

20-1 Herr Büsselmann Datum: 15.01.2024

Produkt: 160110

Sachkonto: 537400

Bezeichnung: Kreisumlage

Jahr alt neu Differenz

2024 19.500.000 18.248.103 -1.251.897

2025 20.100.000 19.815.000 -285.000

2026 20.540.000 20.090.000 -450.000

2027 21.000.000 20.060.000 -940.000

Begründung:

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024 beträgt der Umlagesatz 2024 31,33 v.H.
der für 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen.

Nach der Vfg. des Kreises Mettmann zur Benehmensherstellung zum Haushalt 2024 ist für die
Folgejahre folgende Entwicklung der Kreisumlage vorgesehen:

2025: 34,02 v.H.

2026: 34,49 v.H.

2027: 34,44 v.H.

Dezernatsleitung:

/

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ,=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

1=> in H+H eingeplant
f /

/2/



6ATFE\STA3THAAN
DIE BÜRGEVEISTEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

20-1 Herr Büsselmann Datum: 15.01.2024

Produkt: 160110

Sachkonto: 537600

Bezeichnung: Mehrbelastung Berufskollegs

Jahr alt neu Differenz

2024 1.000.000 727.020 -272.980

2025 1.050.000 749.000 -301.000

2026 1.100.000 771.000 -329.000

2027 1.150.000 794.000 -356.000

Begründung: E O tragren 5je: ich en(oa aussagekräftig rÛndun H ..n.›aLL-äriderung ein.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024 beträgt der Anteil der Stadt Haan an der
Mehrbelastung für die Berufskollegs im Haushaltsjahr 2024 888.068,08 EUR. Darüber hinaus
besteht nach der Ist-Abrechnung 2022 ein Rückerstattungsanspruch i.H.v. 161.049,28 EUR, der
mit der Mehrbelastungsfestsetzung für das Jahr 2024 verrechnet wird. Der Ansatz 2024 kann
insofern um 272.900 EUR auf 727.100 EUR gekürzt werden.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung i.H.v. 3 v.H. angenommen.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

. _

20-1: 1=> in Anderungsliste.xlsx ertasst:m> in H+H eingeplant

=> in H+H eingeplant / z ‘ i



GATE\STAJTHAAN
D E 3_RGEMEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

20-1 Herr Büsselmann Datum: 15.01.2024

Produkt: 160110

Sachkonto: 537610

Bezeichnung: Mehrbelastung Förderzentren

Jahr alt neu Differenz

2024 500.000 527.284 +27.284

2025 550.000 543.000 -7.000

2026 600.000 559.000 -41.000

2027 650.000 576.000 -74.000

Begründung: rìachfjlqeiid

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024 beträgt der Anteil der Stadt Haan an der
Mehrbelastung für die Förderzentren im Haushaltsjahr 2024 485.648 EUR. Darüber hinaus
besteht nach der lst-Abrechnung 2022 eine Nachforderungsanspruch i.H.v. 41.636 EUR, der mit
der Mehrbelastungsfestsetzung für das Jahr 2024 verrechnet wird. Der Ansatz 2024 wird insofern
um 27.284 EUR auf 527.284 EUR erhöht.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung i.H.v. 3 v.H. angenommen.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: r=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

i=> in H+H eingeplant
6-1





















GARTENSTADTHAAN 
DIE BURGERMEISTERIN 

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 

/ Lfd• Nr• (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: 
51 - Kossmann 

Amt+ Name 
Datum: 30.01.2024 

Produkt: 060110 

Sachkonto: 531811 

Bezeichnung: Zuweisung an übr. Bereiche 

Jahr alt 

2024 12.518.538 

2025 12.769.640 

2026 13.025.851 

2027 13.272.228 

neu Differenz 

12.750.000 +231.462

13.132.500 +362.860

13.526.475 +500.624

13.932.269 +660.041

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Die Veränderungsrate für die Kindpauschalen sind gegenüber der Planung erhblich gestiegen 

(9,65 % anstelle der geplanten 5 %). Dafür ist die Veränderungsrate für die Mieten geringer 

ausgefallen (6,31 % anstelle der geplanten 8 %). Für die Jahre 2025 ff. wurde mit einer 

Steigerung von 3 % (Inflationsausgleich) zum jeweiligen Vorjahr geplant. Die Mehrausgaben sind 

durch Mehreinnahmen bei dem PSK 060110.414100 gedeckt. 

Amtsleitung: 

i ß?iW 01 
Verä nderu n gsa ntrag bille vo llstä nd ig ausgefüllt und unte rsc��be� bis 17.11.2023 zu rück . .IIJ ft, 
an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1: q in Änderungsliste.xlsx �rfasst:a

q in H+H eingeplant /4 C1t2 r

(/ %,z 
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11E 3LRGEVEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 20 - Herr Büsselmann Datum: 20.02.2024

Amt + Name

Produkt: diverse Produkte

Sachkonto: 524151

Bezeichnung: Energie/Strom Bedarf Gebäude

Jahr alt neu Differenz

2024 1.230.890 984.712 -246.178

2025 1.259.070 1.007.256 -251.814

2026 1.286.090 1.028.872 -257.218

2027 1.306.220 1.044.976 -261.244

Begründung: tr3gen Sie nachfol2.end ein2 aussagekräNge Begi-dadunz, für clie An3azänderung ein.

Es wurden neue Energielieferverträge mit geringeren Energiepreisen abgeschlossen.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

/(

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: i=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

'=> in H+H eingeplant



3ATE\STADTHAAN
DIE BLAGERMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 20 Datum: 07.02.2024

Amt + Name

Produkt: 150400

Sachkonto: 451100

Bezeichnung: Konzessionsabgabe Gas

Jahr alt neu Differenz

2024 100.000 130.000 + 30.000

2025 100.000 130.000 + 30.000

2026 100.000 130.000 + 30.000

2027 100.000 130.000 + 30.000

Begründung: Bitte tragen Sie na 2,..end eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Dezernatsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vie len Dank!

20-1: ,=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

i==> in H+H eingeplant
Z u

1.41,



GARTE\STAITHAAN
DIE BLAGEMEISTEI\

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Amt 20 Datum: 07.02.2024

Produkt: 150400

Sachkonto: 451101

Bezeichnung: Konzessionsabgabe Strom

Jahr alt neu Differenz

2024 936.000 1.006.000 + 70.000

2025 1.000.000 1.000.000 Differenz +/-

2026 1.100.000 1.100.000 Differenz +/-

2027 1.200.000 1.200.000 Differenz +/-

Begründung: Se itragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Dezernatsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: i=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

i=> in H+H eingeplant



GA
DIE 3J

STA3THAAN
GERMEISTEI

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 20 Datum: 07.02.2024

Amt + Name

Produkt: 160110

Sachkonto: 456201

Bezeichnung: Säumniszuschläge, sonst. Nebenforderungen

Jahr alt neu Differenz

2024 30.000 70.000 + 40.000

2025 30.000 70.000 + 40.000

2026 30.000 70.000 + 40.000

2027 30.000 70.000 + 40.000

Begründung: Bitte tragen Sie nacnrolgend eine aussagekra Begründung für die Ansatzänderung ein.

Anpassung an langjährigen Durchschnitt

Dezernatsleitung: Amjsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vie len Dank!

20-1: => in Änderungsliste.xlsx erfasst:

1=> in H+H eingeplant
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GATE\STAJTHAAN
DIE BLHGERVE1STEIR

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt + Name

Amt 20 Datum: 20.02.2024

Produkt: 160120

Sachkonto: 551700

Bezeichnung: Zinsen für Liquiditätskredite

Jahr alt neu Differenz

2024 135.000 87.500 - 47.500

2025 604.000 402.500 - 201.500

2026 850.000 612.500 - 237.500

2027 1.090.000 813.750 - 276.250

Begründung: Bite tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung fur die Ansatzänderung ein.

Durch die Reduzierung der erforderlichen Kassenkreditsumme reduziert sich auch der zu
zahlende Zinsaufwand entsprechend. Kalkuliert wird mit einem Zinssatz von 3,5% unter
Berücksichtigung der vollständigen Kreditaufnahme im ersten Jahr.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vie len Dank!

20-1: 4. in Änderungsliste.xlsx erfasst:

4. in H+H eingeplant



3/8\TE\STAJTHAAN
DIE 3LHGEMEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Amt 20 Datum: 20.02.2024

Amt + Name

Produkt: 160120

Sachkonto: 693700

Bezeichnung: Liquiditätskredite von Banken

Jahr alt neu Differenz

2024 15.500.000 10.000.000 - 5.500.000

2025 7.000.000 6.000.000 - 1.000.000

2026 7.000.000 6.000.000 - 1.000.000

2027 6.500.000 5.000.000 - 1.500.000

Begründung: Bitte tragen Sie iend eine aussagekräftige Begründuíí ir die Ansatzän(

Durch die gesamten Veränderungen während des Planaufstellungsverfahrens einerseits, sowie
der jetzt bekannten tatsächlichen Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 4,4 Mio. € kann die
erforderliche Aufnahme von Kassenkrediten entsprechend reduziert werden.

Dezernatsleitung: Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: => in Änderungsliste.xlsx erfasst:

r=> in H+H eingeplant
— 70/.:L/zn
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3LHGERMEISTEIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Tiefbauamt (66), Michael Klemm Datum: 13.03.2024

Amt + Name

Produkt: 120110

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Sonst. Dienstleistung Dritter

Jahr alt neu Differenz

2024 30.000 600.000 570.000

2025 30.000 1.400.000 1.370.000

2026 30.000 30.000 0

2027 30.000 30.000 30.000 *

Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Ohligser Straße im

Fahrbahnbereich, werden Planungs- und Bauleistungen für den

Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die

finanzielle Ausstattung erfolgt im Rahmen einer

Kooperationsvereinbarung über den Landesbetrieb.

Dezernatsleitung: Armtsleitu

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!



SART

20-1: i=> in Änderungsliste.xlsx erfasst:

,=> in H+H eingeplant
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DIE 3_GEVE ST17AN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:
Tiefbauamt (66), Michael Klemm Datum: 13.03.2024

Amt + Name

Produkt: 120110

Sachkonto: 448100

Bezeichnung: Erstattungen vom Land

Jahr alt neu Differenz

2024 0 600.000 600.000

2025 0 1.400.000 1.400.000

2026 o -

2027 o -

Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Ohligser Straße im

Fahrbahnbereich, werden Planungs- und Bauleistungen für den

Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die

finanzielle Ausstattung erfolgt im Rahmen einer

Kooperationsvereinbarung über den Landesbetrieb.

Dezernatsleitung: Amtsleitul

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück
an die Kämmerei senden! Vielen Dank!



20-1: => in Änderungsliste.xlsx erfasst: fw

i* in H+H eingeplant
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Frau 
Bürgermeisterin 
Dr. Bettina Warnecke 
Kaiserstr. 85 
42781 Haan 

Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke, 

hiermit stellen wir für den HFA / Rat 19.03.2024 bzw. 09.04.2024 

folgenden Antrag: 

Hebesatzanpassung Gewerbesteuer 

Fraktion@GAL-Haan.de 
Guenther@GAL-Haan.de 

www.GAL-Haan.de 
Tel. 02129-6745 

Haan, 06.02.2024 

Hiermit beantragen wir die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes per 1.1.2024 auf 460 
Prozentpunkte. 
Der§ 1 der Satzung der Stadt Haan über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
(Hebesatz-Satzung) wird entsprechend geändert. 

Begründung: 

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024 f. zeichnet sich deutlich ab, dass diese hoch 
defizitär sein wird. 
Gern.§ 77 GO NRW hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Ausgaben erforderlichen 
Finanzmittel gern. Abs. 2 Nr. 2 ( .. .im übrigen) aus Steuern zu beschaffen, soweit die 
sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. 
Bei der Finanzmittelbeschaffung hat die Gemeinde gern. § 77 Absatz 3 GO NRW auf die 
wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

Die GAL unterstützt den bisher hierzu vorliegenden Verwaltungsvorschlag zur Anhebung des 
Grundsteuerhebesatzes nicht. 

-Der He bes atz wurde bereits zum O 1. Januar 2023 erhöht.

-Die Auswirkungen der Grundsteuerreform mit erstmaliger Wirkung zum 01. Januar 2025
sind noch unbekannt.
Aufgrund des Auftrages die Reform aufkommensneutral umzusetzen, ist eine Anpassung des
Hebesatzes nach oben möglicherweise unvermeidbar.

PB 16               HFA, Rat     P 02



GAL-Antrag zur Hebesatzanpassung Gewerbesteuer 
06.02.2024 

Seite 2 von 2 

-Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer hat Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt, Grundstückseigentümerlnnen und Mieterlnnen gleichermaßen. Die
Nebenkosten des Wohnens sind in den letzten Monaten u.a.durch hohe Energiekosten ohnehin
stark gestiegen. Eine weitere Belastung aller Abgabepflichtigen möchten wir daher dringend
vermeiden. Noch ist uns das möglich, die Umsetzung der Grundsteuerreform wird uns daran
für das nächste Haushaltsjahr womöglich hindern.

-Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt zum 1.1.2015 angepasst.

Gern. Auskunft der Kämmerei ist das bisher per 1.1.24 festgestellte Haushaltsdefizit durch 
Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 421 auf 460 Prozentpunkte ausgleichfähig. 

Für die Fraktion der GAL im Rat der Stadt Haan 

www.gal-haan.de 



20.A  27.02.2024 

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der GAL-Fraktion vom 6.2.2024 auf die im 
Haushaltsplanentwurf 2024 von der Verwaltung empfohlene Anhebung der Hebesätze 
der Grundsteuer B zu verzichten und stattdessen den Hebesatz der Gewerbesteuer 
anzuheben 

Mit Schreiben vom 6.2.2024 beantrag die GAL-Fraktion 

• den Hebesatz der Grundsteuer B wie bislang bei 480 v.H. zu belassen
und

• den Hebesatz der Gewerbesteuer von 421 v.H. um 39 %-Punkte auf 460 v.H.
anzuheben

Zur Begründung führt sie aus, dass die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung gem. § 
77 Abs. 3 GO NRW auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu 
nehmen habe. Dieses Rücksichtnahmegebot sieht sie verletzt, da der Hebesatz der 
Grundsteuer B bereits zum 1.1.2023 angehoben worden sei und die Auswirkung der 
Grundsteuerreform noch unbekannt sei. Da die Reform aufkommensneutral erfolgen soll, sei 
evt. eine Anpassung des Hebesatzes nach oben unvermeidbar. Da die Nebenkosten des 
Wohnens in den letzten Monaten stark gestiegen seien, sollte eine weitere Belastung daher 
dringend verhindert werden.  

Zum Ausgleich sollte stattdessen der Hebesatz der Gewerbesteuer von 421 v.H. auf 460 
v.H. angehoben werden, da hier der Hebesatz zuletzt zum 1.1.2015 angepasst worden sei.

Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO 

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sehen in Abs. 1 und 2 eine klare Reihenfolge 
vor.  
Nach Abs. 1 sind Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben. 
Soweit die sonstigen Finanzmittel (im Wesentlichen allgemeine und aufgabenspezifische 
Zuweisungen des Landes) nicht ausreichen sind die Finanzmittel nach Abs. 2 
1. soweit vertretbar und geboten …aus Entgelten für …erbrachte Leistungen
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen.
Nach Abs. 3 wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung
auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen hat.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist einen erheblichen Jahresfehlbetrag auf, so dass 
weitere Finanzmittel von der Gemeinde zu beschaffen sind. Bislang haben sich die 
Fachausschüsse sowohl gegen die von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung von 
Entgelten für die Kinderbetreuung für einen wirtschaftlich potenten Elternkreis als auch die 
moderate Anhebung der Hundesteuer (direkte Aufwandssteuer) ausgesprochen. Das 
Bundesverwaltungsgericht definiert jedoch gerade Aufwandsteuern als Steuern auf die 



Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf, in der die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit zum Ausdruck kommt.  

Darüber hinaus hatte die Verwaltung eine Anhebung der Grundsteuer B um 60 %-Punkte 
vorgeschlagen. Hierzu hat sich der Haupt- und Finanzausschuss noch nicht beraten. Die 
Grundsteuer B ist, da sie bei den Mietnebenkosten berücksichtigt werden kann, sowohl von 
der Bevölkerung als auch den ortsansässigen Unternehmen direkt oder indirekt 
aufzubringen. Die Verteilung der zusätzlich geforderten Steuern erfolgt somit über die 
größtmögliche Anzahl Betroffener. Der durchschnittliche Hebesatz (ohne Haan) lag in den 
kreisangehörigen Städten in 2023 bei 516 v.H. und soll nach den beschlossenen bzw. 
eingebrachten Haushalten auf 568 v.H. steigen. Der von der Verwaltung vorgeschlagene 
Hebesatz von 540 v.H. liegt somit weiterhin unter dem kreisweiten Durchschnitt. Lediglich 
Monheim, Langenfeld und Ratingen weisen trotz Erhöhung weiterhin niedrigere Hebesätze 
aus. Das Durchschnittseinkommen der Haaner Bevölkerung liegt nach der Statistik von IT-
NRW kreisweit an er Spitze und belegt landesweit Platz neun. Insoweit liegt aus Sicht der 
Verwaltung durch die Anhebung des Hebesatzes keine unangemessene Belastung der 
Abgabepflichtigen vor.  

Von einer Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer hat die Verwaltung hingegen 
abgeraten. Die Stadt Haan hat den Gewerbesteuerhebesatz zuletzt in einem Umfang 
angehoben, dass sie damit seit Jahren über dem landesweiten Durchschnittshebesatz (für 
2024: 416 v.H.) liegt. Von den kreisangehörigen Städten erhöhen lediglich Langenfeld, 
Ratingen und Velbert die Hebesätze, wobei Langenfeld und Ratingen weiterhin mit 360 v.H. 
bzw. 410 v.H. unter dem fiktiven Hebesatz bleiben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, 
dass lediglich 50 Unternehmen 70% der Gewerbesteuer erwirtschaften und damit auch 70% 
der Mehraufwendungen zu tragen hätten. Vor dem Hintergrund der erheblichen zusätzlichen 
Belastungen der Wirtschaft durch die drastisch gestiegenen Energiekosten und die hohen 
Tarifabschlüsse, sieht die Verwaltung hier die Notwendigkeit auf die wirtschaftlichen Kräfte 
der Unternehmer Rücksicht zu nehmen. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die 
Einnahmen unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes berechnet werden. Liegt der 
örtliche Hebesatz unter dem Hebesatz nach GFG, so werden höhere fiktive 
Steuereinnahmen unterstellt, als dass sie tatsächlich erwirtschaftet werden, wobei sich der 
Anteil der Kreisumlage nach den fiktiven Steuereinnahmen bemisst. 

Festsetzung eines aufkommensneutralen Hebesatzes der Grundsteuern ab dem 1.1.2025 

IT NRW wird im Verlauf des Jahres 2024 eine Probeberechnung der für Haan ab dem 
1.1.2025 festgestellten Gesamtsumme der Messbeträge übermitteln. Aufkommensneutralität 
wird hergestellt, indem der Grundsteuerbetrag 2024 unter Berücksichtigung der Steigerung 
nach den vom Land ermittelten Orientierungsdaten 2025 ff (in den vergangenen Jahren 
wurde immer von einer 1%-igen Steigerung ausgegangen) mit den neuen Messbeträgen 
erreicht wird. Der hierfür erforderliche Hebesatz kann sich dadurch sowohl nach oben als 
auch nach unten bewegen. Der neue Hebesatz kann für den einen zu einer Entlastung und 
für den anderen zu einer Belastung führen. Die Aufkommensneutralität bezieht sich nicht auf 
den gewerbesteuerbetrag für eine einzelne Immobilie, sondern auf den insgesamt in der 
Stadt zu erwartenden Grundsteuerbetrag, der sich durch die Reform nicht verändern soll.   



Finanzielle Auswirkungen des Antrages: 

Die Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes der Grundsteuer B und die Anhebung des 
Hebesatzes der Gewerbesteuer würde zu folgenden neuen Ansätzen führen  

HS Ansatz Entwurf 
2024 

HS Neuer Ansatz 
2024 

Differenz 

Grundsteuer B 540 8.197.000 480 7.286.400 -910.600
Gewerbesteuer 421 34.125.000 460 37.286.000 3.161.000 



 

Stellungnahme 

der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 

zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Haan 

für das Jahr 2024 

 

Aus dem politischen Raum wird für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am 19. März vorgeschlagen, den Gewerbesteuerhebesatz für das Jahr 2024 in Haan von 

421 auf 460 Prozentpunkte anzuheben. So soll der von der Fraktion geforderte Verzicht auf 

die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ge-

genfinanziert und ein Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt geleistet werden. 

Auch wenn der Haushaltsplanentwurf in der Tat noch vor seiner Verabschiedung im Sinne 

besserer finanzieller Perspektiven für die Stadt überarbeitet werden sollte, passt die bean-

tragte Gewerbesteuererhöhung aus verschiedenen Gründen nicht in die Zeit. 

I. 1. So träfe die Erhöhung des Hebesatzes die Haaner Wirtschaft in einer Phase, in der sie 

bereits ein Rezessionsjahr hinter sich gebracht hat und vor einem Jahr steht, in dem laut 

Bundesregierung lediglich ein marginales Wirtschaftswachstum erwartet werden kann. Der 

Bundeswirtschaftsminister geht von einem Miniwachstum von 0,2 Prozent aus und hält die 

aktuelle Wirtschaftslage Deutschlands für dramatisch schlecht. Zieht man den jüngsten Kon-

junkturbericht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hinzu, kommt man zu 

einem noch düstereren Bild: Die DIHK geht anders als die Bundesregierung davon aus, dass 

die Wirtschaftsleistung auch 2024 sinkt – und zwar um 0,5 Prozent. 35 Prozent der von der 

DIHK befragten Unternehmen gehen von einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage 

in den nächsten 12 Monaten aus; lediglich 14 Prozent erwarten eine Besserung. 

Die Aussichten werden nicht besser, wenn man sich nur mit dem Rheinland beschäftigt. Die 

in der IHK-Initiative Rheinland vereinten IHKs geben in ihrem Konjunkturbericht vom Februar 

2024 an, dass die Wirtschaft im Raum zwischen Bonn und Emmerich auf der Stelle tritt. Die 

ohnehin bereits pessimistischen Geschäftserwartungen hätten sich nochmals verdüstert. 

Eine wirtschaftliche Trendwende werde deshalb weiter auf sich warten lassen. 
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Das gilt auch für den Kreis Mettmann und damit für die Haaner Wirtschaft. Die hier von der 

IHK Düsseldorf befragten Unternehmen bewerten weder ihre aktuelle Geschäftslage positiv, 

noch blicken sie zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf 2024. 

Die Gründe für dieses Bild sind bekannt: Im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, 

eine schwache Nachfrage, um immerhin 5,9 Prozent gesunkene Auftragseingänge im verar-

beitenden Gewerbe, gestiegene Zinsen, hohe (auch durch Gehaltssteigerungen verursachte) 

Kosten, die Schwäche des Welthandels, der Fachkräftemangel und staatliche Überregulie-

rung machen den Unternehmen das Leben schwer. Dass in einer solchen Phase der Wegfall 

des vergünstigten Mehrwertsteuersatzes im Gastgewerbe keinen Jubel auslöst, ist verständ-

lich. 

Auch die Reaktionen vieler Unternehmen auf diese durchwachsene Wirtschaftslage sind be-

kannt: Einerseits Investitionszurückhaltung an den heimischen Standorten und andererseits 

die intensive Beschäftigung mit möglichen Investitionen im Ausland. 

2. Deshalb wird auf Bundesebene nach Lösungen gesucht, mit denen die Wirtschaft wieder 

angekurbelt werden kann. Exemplarisch steht hierfür der Entwurf des – inzwischen deutlich 

abgespeckten – Wachstumschancengesetzes, das die Belastungen für die Wirtschaft sen-

ken soll. Es käme einem Schildbürgerstreich gleich, wenn Haan den Gewerbesteuerhebe-

satz kurz vor der – von der IHK erhofften – Verabschiedung dieses Gesetzes erhöhen und 

damit die von der Bundesregierung im Einvernehmen mit den Ländern beabsichtigte Entlas-

tung aushebeln würde. 

Der Effekt könnte ähnlich wie beim „Strompreispaket“ sein: Um die Wettbewerbsfähigkeit des 

produzierenden Gewerbes zu stärken, wurden die Unternehmen zunächst von der Bundes-

regierung bei der Stromsteuer um 1,5 Cent je Kilowattstunde entlastet. Durch den Wegfall 

des Bundeszuschusses zu den Übertragungsnetzentgelten in Folge der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes zum Haushaltsgebaren der Bundesregierung kommen auf die 

Unternehmen dort nun aber Mehrkosten von rund 3,3 Cent je Kilowattstunde zu. Was als 

Entlastung geplant war, wird so zu einer Mehrbelastung von ca. 1,8 Cent pro Kilowattstunde. 

3. Mit der Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer würde der Wirtschaftsstandort 

Haan insofern deutlich an Attraktivität verlieren, zumal die Verwaltung im Oktober der Politik 

vorgeschlagen hat, den Hebesatz für die Grundsteuer B zu erhöhen, der ebenfalls auf die 

Unternehmen durchschlagen würde. Hiergegen könnte man einwenden, dass die Gewerbe-

steuer jüngst auch in zwei anderen Kommunen des Kreises gegen den Rat der IHK erhöht 

wurde und sich die Position von Haan deswegen im Kommunalranking nicht verschlechtere. 
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Allein das ist nicht richtig. Denn in einem Fall liegt die Erhöhung prozentual deutlich unter der 

in Haan vorgeschlagen Anhebung; und im anderen Fall wurde sie mit der Ankündigung um-

gesetzt, sie so schnell wie möglich wieder rückgängig zu machen. Schließlich bleiben die 

Hebesätze in beiden Fällen auch nach ihrer Erhöhung unter dem aktuellen Wert der Garten-

stadt. Die andernorts vorgenommenen Hebesatzerhöhungen werden deshalb die von der 

Wirtschaft durch Reformen des Bundes erhoffte Entlastung zum Teil deutlich geringer 

schmälern als die von Teilen der Haaner Politik vorgeschlagene Gewerbesteuererhöhung. 

Mit der Hebesatzerhöhung würde sich die Gartenstadt im Übrigen im Gewerbesteuer-Ran-

king der Städte des Kreises verschlechtern. Aktuell liegt die Stadt mit ihrem Hebesatz im Mit-

telfeld der kreisangehörigen Kommunen. Durch die Erhöhung würde sie – ohne Berücksichti-

gung der in Velbert diskutierten Hebesatzerhöhung – auf den dritten Platz „vorrücken“. Sie-

ben andere Kommunen wären insofern günstiger, zu denen fast alle Nachbarkommunen 

Haans gehören. Außerdem wäre Haan dann teurer als die Landeshauptstadt und der Ab-

stand zu den Kommunen mit moderaten Gewerbesteuerhebesätzen im südlichen Kreis Mett-

mann und daran anschließenden Städten würde größer. Die IHK bezweifelt, dass das gute 

Vermarktungsargumente für ansiedlungs- und erweiterungswillige Unternehmen sind. 

4. Die IHK lehnt deshalb den Antrag ab und rät der Politik, bereits in der Sitzung des Haupt- 

und Finanzausschusses dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen, den Gewerbesteuerhebe-

satz nicht anzutasten. 

II. Das entbindet die Politik aber nicht, sich Gedanken über die Gesundung des Haushaltes 

zu machen. Die Verwaltung legt einen Haushaltsplanentwurf vor, der für 2024 und den mit-

telfristigen Planungszeitraum durchgängig negative Salden im Ergebnis- und im Finanzplan 

ausweist. 2024 kann das prognostizierte Ergebnis – anders als noch im Oktober angenom-

men – durch den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Hierfür sind 

auch die Korrekturen des Kreises bei der Kreisumlage zugunsten der Kommunen verant-

wortlich, wovon die Gartenstadt mit einer Ersparnis von 1,6 Millionen Euro profitiert hat. Die 

Stadt kommt so entgegen den ursprünglichen Befürchtungen der Verwaltung 2024 um die 

Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes herum. 

Ob das 2025 auch gelingen kann, hängt entscheidend davon ab, in welchem Umfang das 3. 

NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Haan angewandt wird. Die Stadtkämmerin hat bereits an-

gekündigt, dessen zusätzliche Handlungsspielräume konsequent nutzen zu wollen, so dass 

für die Gartenstadt die Chance besteht, auch 2025 kein Haushaltssicherungskonzept vorle-

gen zu müssen. 



4 
 

Politik und Verwaltung der Stadt gewinnen insofern Zeit, um die kommunalen Finanzen den 

verschlechterten Rahmenbedingungen anzupassen und sie wetterfest zu machen. Hierfür 

empfiehlt die IHK ein mehrstufiges Verfahren: Zunächst sind Sparpotentiale aufzudecken 

(1.). In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, welche selbst zu bestimmenden Entgelte erhöht 

werden können (2.). Und erst dann ist in Haan über höhere Steuern nachzudenken (3.). Die-

ser Dreiklang orientiert sich auch an den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung, die der 

Gesetzgeber den Kommunen über § 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen aufgegeben hat. 

Die Verwaltung hat ihm entsprechend vorgearbeitet: 

1. So wurde das Investitionsprogramm für das Jahr 2024 zur besseren Planung des tatsäch-

lichen Finanzbedarfs kostensenkend gestreckt. Diese Praxis sollte über den gesamten mit-

telfristigen Planungszeitraum beibehalten werden. Investiert werden sollte in diesen Jahren 

nur dort, wo es – etwa von Rechts wegen – geboten ist. Die Bauausführung sollte sich strikt 

an gesetzlichen Vorgaben orientieren und nicht über sie hinausgehen. 

Ferner wurde das Stellentableau um lediglich 0,3 Vollzeitäquivalente erhöht. Da regelmäßig 

zehn Prozent der Stellen unbesetzt bleiben, ist der Personaletat nur zu 95 Prozent ausfinan-

ziert. Dieser Pragmatismus der Verwaltung kann von der Politik mit mutigen Entscheidungen 

zur Streichung unbesetzter Stellen flankiert werden, deren Aufgaben freiwilliger Natur sind. 

Natürlich haben auch in Haan richtigerweise Themen wie die Mobilitätswende, der Klima- 

und Umweltschutz einen hohen Stellenwert. Wenn hierfür eingerichtete Stellen (etwa die ei-

nes Mobilitätsmanagers) aber nicht besetzt werden können, sollten Politik und Verwaltung 

auf sie verzichten. Personalaufwand und -auszahlungen könnten dann im Sinne der Haus-

haltssanierung realistischer geplant werden. Einem Verzicht auf diese Zukunftsthemen käme 

das nicht gleich. Sie könnten zum Beispiel mit externen Dienstleistern unter Einbindung vor-

handenen Personals und der Politik vorangetrieben werden. 

Ergänzend kann die Stadt Personalengpässen durch konsequente Digitalisierung und dem 

Einsatz Künstlicher Intelligenz begegnen. Standardisierbare und wiederkehrende Aufgaben 

müssen zukünftig technisch abgewickelt werden. So werden Freiräume geschaffen, um das 

vorhandene Personal dort zu konzentrieren, wo es unersetzlich ist: Etwa bei der Kinderbe-

treuung oder bei der Bearbeitung besonderer, nicht standardisierbarer Aufgaben. 

Schließlich hat die Politik ein Sparpaket mit einem Volumen von einer Millionen Euro vorge-

legt, das genaugenommen die ersten beiden Schritte (Einsparungen und Entgelterhöhun-

gen) umfasst. In der Politik stößt es dem Vernehmen nach auf eine verhaltene Resonanz, 
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zum Teil wird es abgelehnt. Das ist menschlich verständlich. Denn das Streichen von Betreu-

ungsprogrammen und die Erhöhung von Kitabeiträgen sind immer und überall unpopulär. 

Und doch geht in der Lage, in der sich Haan befindet, kein Weg an der Umsetzung der Ver-

waltungsvorschläge vorbei. Das fällt umso leichter, als die Bevölkerung im Landesvergleich 

über ein sehr hohes Durchschnittseinkommen verfügt. 

Das Volumen des Pakets kann mit den anderen diskutierten Maßnahmen einen wesentli-

chen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Bleibt die Politik hingegen bei ihrer abwar-

tenden bis ablehnenden Haltung, drohen zukünftig noch gravierendere Einschnitte als jetzt 

vorgeschlagen. 

2. Deshalb sind neben den vorgeschlagenen Erhöhungen der Kitabeiträge alle weiteren 

kommunal beeinflussbaren Entgelte auf ihr Erhöhungspotential hin zu überprüfen. Aufgrund 

der Möglichkeit, erstmals kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen, ist das inzwischen für 

verschiedene Gebühren vorgesehen. Selbstredend müssen diese und mögliche andere Er-

höhungen unter Beachtung der wirtschaftlichen Kräfte der Betroffenen vorgenommen wer-

den. 

3. Zuletzt kommen Steuererhöhungen zur Sanierung des Haushalts in Betracht. Konsequent 

schlägt die Verwaltung vor, den Hebesatz der Grundsteuer B von 480 auf 540 Prozentpunkte 

anzuheben. Allein hierdurch will die Stadt fast eine Millionen Euro mehr einnehmen. Mit die-

ser Erhöhung belastet sie alle – Bevölkerung und Unternehmen – gleichermaßen. Die vorge-

schlagene Erhöhung wird deshalb von der IHK mitgetragen. 

Im Konzert mit den anderen diskutierten Maßnahmen kommt mit dieser Hebesatzerhöhung 

ein Sanierungspaket zusammen, das mittelfristig den Weg aus der Haaner Finanzkrise wei-

sen kann. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ist deshalb nicht nötig, zumal die 

Gewerbesteuereinzahlungen in den nächsten Jahren auch ohne Hebesatzveränderung deut-

lich zunehmen werden. Wer über dieses bisher angenommene Wachstum hinaus zusätzli-

che Einzahlungen generieren will, sollte vor dem Hintergrund der deutschlandweiten Wirt-

schaftskrise nicht die Gewerbesteuer erhöhen, sondern die Gruppe der Gewerbesteuerzah-

ler vergrößern. Gelegenheit dazu besteht. Im Technologiepark können noch 65.000 Quadrat-

meter Gewerbefläche vermarktet werden. 

Fazit 

Die finanzielle Lage der Stadt Haan hat sich gegenüber dem Zeitpunkt der Haushaltseinbrin-

gung verbessert. Anders als noch vor rund fünf Monaten angenommen, wird sie den Haus-
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halt 2024 ohne Haushaltssicherungskonzept verabschieden können. Mit der Änderung der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann das auch 2025 gelingen. Politik 

und Verwaltung haben damit Zeit gewonnen, die sie zur Haushaltssanierung nutzen können, 

aber auch müssen. Zu den Konsolidierungsmaßnahmen müssen alle Haaner je nach Wirt-

schaftskraft beitragen. Deshalb sind die hier vorgestellten Maßnahmen – Einsparungen, Ent-

gelt- und Grundsteuererhöhungen – konsequent umzusetzen. Die Haaner Wirtschaft steht zu 

diesem Sparprogramm. 

Ablehnend steht die IHK dagegen Überlegungen gegenüber, auf Teile des oder das kom-

plette Sparprogramm zulasten einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zu verzichten. 

Damit würden einseitig die Unternehmen belastet, die bereits jetzt für rund 30 Prozent der 

ordentlichen Erträge im Ergebnisplan der Stadt Haan stehen und großen Teilen der Bevölke-

rung Arbeit und Gehalt bieten. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen würde damit 

einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt, die der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 

Haan abträglich wäre. 

Die IHK appelliert deshalb an den Haupt- und Finanzausschuss, den Weg für einen Haushalt 

2024 ohne Gewerbesteuererhöhung freizumachen. 

13. März 2024 

 



Von: Meike Lukat
Gesendet: Freitag, 15. März 2024 08:47:35
An: Buergermeisterin

Betreff: HFA / Rat - Haushaltsplanberatung Produkt 080120 - Sportplatz Hochdahler Straße
Finanzmittel Kunstrasenplatz - Laufbahn

Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,

für den Sport in Haan und die Stadtgesellschaft sind wir sehr enttäuscht,
dass alle anderen Fraktionen gestern den o.a. WLH-Antrag abgelehnt hatten.

Sie haben gestern die im Antraggestellten schriftlichen Fragen nicht beantwortet.

Sie teilten mit, dass im BSA nicht nachgefragt worden sei, wie viel Geld von den 50 Td€
Planungskosten noch übrig seien,
und wurden von Frau Herz, Herrn Dürr, Herrn Niklaus und Herrn Endereß wurde dies bestätigt.

Wenn ich hierzu nun falsch informiert wurde, bitte ich dies zu entschuldigen und stelle die
gestern im SPUBA unbeantworteten Fragen schriftlich, mit der Bitte um Beantwortung im HFA
am 19.03.2024:

1. Wie ist der aktuelle Stand der ursprünglich eingestellten 50 Td€ Planungskosten —
welche Gelder stehen

für weitere Planungen zur Verfügung?

2. Wie ist die detaillierte Aufstellung zu Produkt 080120 Sportplätze für den
Sportplatz Hochdahler Straße

zum Ansatz 2024 und Planungen ff bis 2027, aus der hervorgeht, welche Gelder die
Fachverwaltung

für Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden, dem
Kunstrasenplatz, der Laufbahn etc. pp selbst eingeplant hat

Zum Top Haushattsplanberatung im HFA und Rat beantrage ich für die WLH-Fraktion:

1.Die Restmittel der Planungskosten zum Sportplatz Hochdahler Straße werden
für 2024 in Produkt 080120 zzgl. eines von der Verwaltung als notwendig erachteten Betrags
eingestellt,

welcher notwendig ist, um den nächsten Planungsschritt zur Erneuerung des
Kunstrasenplatzes und der Laufbahn zu ermöglichen.

2. Die dann durch einen Fachplaner vorgelegte Kostenberechnung für eine Erneuerung des
Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage um den



den Kunstrasenplatz (Laufbahn, Weitsprung, Hochsprung u.a.) werden dann dem BSA, HFA
und Rat vorgelegt zur Beratung, wie die Gesamtsumme
insgesamt finanzierbar wird.

Begründung:
Auf Nachfragen der WLH-Fraktion seit 2017 ff zum aktuetlen Kunstrasenplatz, dessen
eigentliche Lebenszeit bereits überschritten ist,
hatte die Verwaltung zugesichert, dass die finanziellen Mittel dazu bereits in der
Finanzplanung eingestellt, vorhanden seien,
was sich letztlich aber so nicht dargestellt hatte in 2023.

Die sich verändernden klimatischen Bedingungen erfordern auch für Außensportanlagen, um
diese zukunftsfähig für den Sport
und im Sinne des Klimaschutzes zu bauen und zu unterhalten Spezialwissen.

Beim Ausbau eines klimafreundlichen Sportplatzes gibt es nicht nur Herausforderungen,
sondern ggf. auch Fördermöglichkeiten. Diese könnte der Fördermittelmanager der
Stadtverwaltung aufschlüsseln.

Klirnawande.L=...0.emelielau.s.fiardemngentir„..Planung_und_UrnerhnU.....Plegmund.gtarici5c3p9.
(https://maliportal.stadt-haan.cle/link?id=BAgAAADZ5ojUKG08S3NIAAACQrK-905WRZwfv1269L-
1GojQhzPN5FOWPjyrHUuA0WPKtUo7jiLNpFEAq3vR781(D19q6.Me4Fu PqNVe4DclIspNli-
RbMLYfUlKfOSAzFWENot72FRLIIIlDVgXsciKMJAQb.Hßefiß.7.1v1YRIrPßsZ9oUlyylefl)

Die WLH-Fraktion möchte, dass es voran geht am Sportplatz Hochdahler Straße!

Wir beantragen hier aber nur Gelder und wollen ausschließlich die Maßnahmen voran
treiben,
so jetzt die Erneuerung des Kunstrasenplatzes und der für die Leichtathletik um den
Kunstrasenplatz
notwendigen Anlagen, welche eine zukünftige Gesamtplanung für eine
Multifunktionshalle (Veranstaltungshalle)
nicht unmöglich macht.

Die Ablehnung der anderen Fraktionen zum WLH-Antrag ist nach u.E. eine Fehlentscheidung
und wir hoffen, dass nach der nächsten Kommunalwahl 2025
in Rat & Verwaltung Entscheidungstragende sind,
die dies ebenso mehrheitlich sehen und dann das Gesamtareal für die Zukunft
weiterentwickelt wird,
zum Nutzen aller.

Mit freundtichen Grüßen



UFR,R4t Pì

Büsselmann, Dominic

Betreff: WG: HFA 19.03. / Rat 09.04. Unterbringung von Geflüchteten in Haan - weiterführender
Antrag der WLH-Fraktion

Von:Meike Lukat <meike.lukat@live.de>
Gesendet: Montag, 18. März 2024 08:19
An:Buergermeisterin <Buergermeisterin@stadt-haan.de>
Cc:Herz, Annette <Annette.Herz@stadt-haan.de>; Abel, Doris <Doris.Abel@stadt-haan.de>; FraktionWLH
<fraktion@wlh-haan.de>; Rat <Rat@stadt-haan.de>
Betreff: HFA 19.03. / Rat 09.04. Unterbringung von Geflüchteten in Haan - weiterführender Antrag der WLH-
Fraktion

Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,

im SPUBA am 14.03.2024 stimmten die CDU, GAL und FDP für den Beschlussvorschlag der Verwaltung

"Die Verwaltung wird beauftragt, die Vergabe des Neubaus einer Unterkunft für Geflüchtete
auf dem städtischen Grundstück Kampheider Str. an einen Totalunternehmer
auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 25.10.2022 (Vorlage 11/027/2022)
auf Priorität 1 im Projektplan hochzustufen
und mit der Bearbeitung zu beginnen, sobald eine entsprechende Personalressource
im Amt für Gebäudemanagement vetfügbar ist."

Die SPD lehnte ab, weil diese an der Örtlichkeit sozial geförderten Wohnraum ermöglichen wollen.
Die WLH-Fraktion lehnte aus ökonomischen und ökologischen Gründen ab, wie vorgetragen.
Eine ordentliche Nachhhaltigkeitseinschätzung der Verwaltung zum Verwaltungsvorschlag lag nicht vor.
Eine Einstellung finanzieller Mittel im HH-Planentwurf 2024 gibt es nicht.
Die Verwaltung nimmt die Kostenschätzung von 10/22 in Höhe von 8,25 Mio € zur Realisierung der
Maßnahme an.

In der SPUBA-Sitzung teilte die Sozialdezernentin der Stadt Haan öffentlich mit,
dass wenn die Mehrheit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht folgen würde,
würde sie "die weitere Verantwortung ablehnen".
Sie gab an "dieGewalt in den Flüchtlingsunterkünften steigt, da sind zu viele Menschen auf engem
Raum",
"wir wissen langsam nicht mehr wohin mit den Menschen",
"eine erneute Schließung der Turnhalle Adlerstr. können wir nicht ausschließen".

Bereits in der SPUBA-Sitzung teilte ich für die WLH-Fraktion mit, dass der Beschlussvorschlag
der Verwaltung nicht geeignet ist, um die aktuellen Aufgaben zeitnah in den Griff zu bekommen,
denn der Verwaltungsvorschlag berücksichtigt nur eine langfristige Perspektive.

Im Namen der WLH-Fraktion beantrage ich daher für den HFA und Rat:

1. Die Verwaltung wird beauftragt auf dem öffentlichen Parkplatz Rheinische Straße die maximal
mögliche

Containeranlage zur temporären Unterbringung von Geflüchteten zu errichten.



Die Finanzmittel zum Ankauf der Containeranlage wird im HH2024 berücksichtigt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt zum Direkterwerb des Area Is LFS nach den Vorgaben des Landes,

dass das Areal auf einen Zeitraum von 25 Jahren ausschließlich kommunal genutzt wird, u.a. für

Verwaltungseinheiten (so aktuell das Seminargebäude),

und die Unterbringung von Asylbewerbern (einstimmiger Ratsbeschluss vom 25.10.2022 zur

Ertüchtigung Haus Westfalen).

Die dafür notwendigen Finanzmittel werden im HH 2024 berücksichtigt.

mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat

- Fraktionsvorsitzende WLH-

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan

Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan

Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)

Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649

stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, Tel: 02129/59464

Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, Tel.: 02129/7794

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de

Von Outlook gesendet.
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Stand : 29.01.2024

Projekt : Wohncontainer / Flüchtlingsunterkunft

Standort: Städtisches Grundstück a.d. Rheinischen Str. (derzeitige Nutzung als Parkplatz im Gewerbegebiet)

Die folgende Gegenüberstellung ist mit einer Standzeitdauer von 24 Monaten kalkuliert. Die genaue Standzeit muss entsprechend gem. zeitlichem Bedarf durch Amt 50 vorgegeben werden. 

Maßnahme geplant 2024

KOSTENRAHMEN NETTO, HIER: KAUF EINER NEUEN CONTAINERANLAGE KOSTENRAHMEN NETTO, HIER: ANMIETUNG EINER NEUEN CONTAINERANLAGE

GEM. PREISABFRAGE GEM. PREISABFRAGE

100 Grundstück 0,00 € 100 Grundstück 0,00 €

keine Maßnahmen notwendig qm €/qm 0,00 € keine Maßnahmen notwendig qm €/qm 0,00 €

200 Herrichten 25.000,00 € 200 Herrichten 25.000,00 €

Erschließung / Versorgungsleit. 25.000,00 € Erschließung / Versorgungsleit. 25.000,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion Kauf der Container 2.077.000,00 € 300 Bauwerk - Baukonstruktion Miete Laufzeit 2 Jahre (!) 523.184,00 €

Wohncontainer-2-geschossig 2.030.000,00 € Wohncontainer-2-geschossig 24 Monate Miete 14.716,00 € Pro/Mon. 353.184,00 €

f. ca. 80 Perso. inkl.Küchen-und 

Sanitärcontainer inkl. Anlieferung 

und Aufbau 

f. ca. 80 Perso. inkl.Küchen-und 

Sanitärcontainer inkl. Anlieferung und 

Aufbau 

Anlieferung und Montage 68.000,00 €

Demontage, Rücklieferung und 

Schlussreinigung 55.000,00 €

Baustelleneinrichtung, Fundamente, 

Bauenergie etc. 47.000,00 €

Baustelleneinrichtung, Fundamente, 

Bauenergie etc. 47.000,00 €

400 Bauwerk Technische Anlagen 40.000,00 € 400 Bauwerk Technische Anlagen 15.000,00 €

Wärmeversorgung/Heiztherme 25.000,00 € Heizung elt. inklusive

Elektrische Anlagen Elektrische Anlagen

Äußerer Blitzschutz 15.000,00 € Äußerer Blitzschutz 15.000,00 €

500 Außenanlagen Freianlagen 321.500,00 € 500 Außenanlagen Freianlagen 321.500,00 €

530 Herstellung Planum 1.500,00 € 530 Herstellung Planum 1.500,00 €

Außenanlagen 320.000,00 € Außenanlagen 320.000,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €

Amt 50 - Möblierung etc. kein Ansatz Amt 50 - Möblierung etc. kein Ansatz

700 Honorarkosten 490.000,00 € 700 Honorarkosten 490.000,00 €

300+400 (23,5 % von 300+400 Kosten) 300+400 (23,5% von 300+400 Kosten)

Architekt, Statik, Prüfstatik, 490.000,00 € Architekt, Statik, Prüfstatik, 490.000,00 €

Baugrundguta., Vermesser(HOAI) Baugrundguta., Vermesser(HOAI)

Brandschutz (AHO) + Fachpl. Brandschutz (AHO) + Fachpl.

Sonstige Kosten 3.000,00 € Sonstige Kosten 18.720,00 €



Stand : 29.01.2024

Projekt : Wohncontainer / Flüchtlingsunterkunft

Standort: Städtisches Grundstück a.d. Rheinischen Str. (derzeitige Nutzung als Parkplatz im Gewerbegebiet)

Die folgende Gegenüberstellung ist mit einer Standzeitdauer von 24 Monaten kalkuliert. Die genaue Standzeit muss entsprechend gem. zeitlichem Bedarf durch Amt 50 vorgegeben werden. 

Maßnahme geplant 2024

Versicherung 3.000,00 € Versicherung des Vermieters 24 Monate Miete 780,00 € Pro/Mon. 18.720,00 €



Stand : 29.01.2024

Projekt : Wohncontainer / Flüchtlingsunterkunft

Standort: Städtisches Grundstück a.d. Rheinischen Str. (derzeitige Nutzung als Parkplatz im Gewerbegebiet)

Die folgende Gegenüberstellung ist mit einer Standzeitdauer von 24 Monaten kalkuliert. Die genaue Standzeit muss entsprechend gem. zeitlichem Bedarf durch Amt 50 vorgegeben werden. 

Maßnahme geplant 2024

Kostenrahmen(netto) Kauf der Wohncontainer 2.956.500,00 € Kostenrahmen(netto) Anmietung der Wohncontainer für 2 Jahre (!) 1.393.404,00 €

Interpolation IV.Quartal 2022 bis IV.Quartal 2023 5,90% 174.433,50 € Interpolation IV.Quartal 2022 bis IV.Quartal 2023 5,90% 82.210,84 €

Summe (netto) 3.130.933,50 € Summe (netto) 1.475.614,84 €

zzgl. f. Unvorhergesehenes (v.d. Gesamtsumme) 10,00% 313.093,35 € zzgl. f. Unvorhergesehenes (v.d. Gesamtsumme) 10,00% 147.561,48 €

zzgl. Risikozuschlag (v.d. Gesamtsumme) 10,00% 313.093,35 € zzgl. Risikozuschlag (v.d. Gesamtsumme) 10,00% 147.561,48 €

Summe (netto) 3.757.120,20 € Summe (netto) 1.770.737,80 €

zzgl. Mwst 19,00% 713.852,84 € zzgl. Mwst 19,00% 336.440,18 €

Kostenrahmen (brutto) 4.470.973,04 € Kostenrahmen (brutto) 2.107.177,99 €

Grundlagen zum Kostenrahmen

Projekt : Wohncontainer / Flüchtlingsunterkunft

ANLAGE ZUM KOSTENRAHMEN

300-400 Kostenkennwerte:

BKI 2023, Neubau, Baupreise kompakt, Stand IV. Quartal 2022

Pauschale Schätzungen gem. BU und Preisangaben der Firmen

Kostenannahme gem. festgestelltem Mittelwert der angebotenen Containeranlagen.

Eine Preissteigerung bis März 2024 Q1 2024 ist nicht berücksichtigt.

Kostenrahmen-Abweichungen bis zu +/- 30% möglich.
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